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Zu Regional- und Bauleitplanung  
Die Hinweise auf die Vorranggebiete sowie die Rohrfernleitung werden zur 
Kenntnis genommen. In dem schalltechnischen Gutachten wurden alle bislang 
bekannten und hinsichtlich ihrer Lautstärke relevanten Schallquellen 
berücksichtigt. Insbesondere Kfz-Bewegungen und Verladeaktivitäten ergeben 
intensive Lärmquellen. Gegebenenfalls vorhandene diffuse Schallquellen weisen 
i. d. R. Lärmpegel auf, die deutlich unterhalb der dB(A) Werte der zuvor 
benannten Emissionsquellen liegen und deshalb bei der Ermittlung der 
Gesamtpegel nicht relevant sind. Gegebenenfalls bislang unbekannte / 
unbewertete Schallquellen können jedoch auch im Rahmen der nachfolgenden 
Baugenehmigung weitergehend berücksichtigt werden. 
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Immissionsschutz 
Die Hinweise zu Geruchsimmissionen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
Untere Naturschutz- und Waldbehörde 
Die Hinweise zu Artenschutz und Eingriffsregelung werden zur Kenntnis 
genommen. Die Benennung des Kompensationsdefizites in der Planbegründung 
wird eindeutiger dargestellt. Die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen 
werden in der Entwurfsfassung der Begründung bezeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abteilung Wasserwirtschaft – Gewässerschutz 
Zwischenzeitlich wurde eine wasserwirtschaftliche Vorplanung auf Basis einer 
Bodenuntersuchung erstellt und darin die Möglichkeit einer hinreichenden 
Retention der Niederschlagwässer dargelegt. Die Versickerungsfähigkeit wird 
gutachterlich bestätigt. Diese Vorplanung wird den Entwurfsunterlagen des B-
Planes beigefügt. 
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Abfallwirtschaft 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

    



Ri/Lf-19077011-05 - VE-B-Plan-TöB / 27.01.2021 

 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 

einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 4 

 

 
 
 
Die Punkte der Stellungnahme vom 31.08.2020 werden in Teilen wiederholt. Eine 
erneute Abwägung ist entbehrlich.  
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Die Hinweise zu landwirtschaftsspezifischen Immissionen, zu Kompensations-
maßnahmen und zur Erreichbarkeit von Nutzflächen werden zur Kenntnis 
genommen.  

    



Ri/Lf-19077011-05 - VE-B-Plan-TöB / 27.01.2021 

 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 

einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 7 

 

     



Ri/Lf-19077011-05 - VE-B-Plan-TöB / 27.01.2021 

 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 

einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 8 

 

 
 
 
Der Hinweis zur Vermeidung von Belastungen für landwirtschaftliche Flächen 
wird zur Kenntnis genommen. Bauliche Anlagen sind überwiegend nur mit einem 
Abstand von mindestens 5,0 m zu den Landwirtschaftsflächen zulässig. Die 
Niederschläge werden unmittelbar versickert. 
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Zu Landwirtsch. / Bodenschutz 
Die Hinweise zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu Bauwirtschaft 
Die Hinweise zur Qualität des Baugrundes werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise zu möglichen Kampfmittelbeeinflussungen werden zur Kenntnis 
genommen.  
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Der Hinweis auf eine Landesmessstelle wird zur Kenntnis genommen. 
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Die wasserwirtschaftlichen Hinweise u. a. auf einen möglichen Anschluss an die 
öffentliche Wasserversorgung werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Die Trinkwasserversorgung ist über eigene Brunnen des Vorhabenträgers 
gewährleistet.  
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Die Hinweise zur Löschwasserversorgung und zum Brandschutz werden zur 
Kenntnis genommen. Eine diesbezügliche grundsätzliche Konkretisierung geht 
in den Entwurf der B-Plan-Begründung ein. Ein Löschwasserteich mit Aufstell- 
und Entnahmefläche sowie Anschluss an die Sprinklerzentrale sind vorhanden 
und genehmigt. 
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Die Hinweise der Bundeswehr u. a. zu Flugkorridoren werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Die Hinweise zu Telekommunikationsanlagen werden zur Kenntnis genommen.  
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Die Hinweise zu Telekommunikationslinien werden zur Kenntnis genommen.  
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Die Hinweise zu Höchstspannungsleitungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu 1: 
Eine unabhängige Löschwasserbereitstellung durch einen Löschteich mit 
Anschlussstelle und Verbindung zur Sprinkleranlage der bestehenden Anlagen 
ist vorhanden und kann auch für die neuen baulichen Anlagen genutzt werden.  
 
Die Planbegründung wird diesbezüglich ergänzt. 
 
 
 
Zu 2: 
Die verkehrsbehördlichen Auflagen / Anregungen sollen im Zuge der baulichen 
Realisierung beachtet werden.  
 
Eine Änderung des B-Planes ist nicht erforderlich. 
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Die Hinweise zur Ableitung des Niederschlagswassers werden zur Kenntnis 
genommen. Auf Basis der Baugrunduntersuchungen wurde ein wasserwirtschaft-
liches Konzept erstellt, das Beseitigungsmöglichkeiten darstellt und als Anlage 
den Unterlagen der Offenlegung beigefügt wird. 
 
Die Hinweise zur Schmutzwasserableitung werden zur Kenntnis genommen. Der 
Entwässerungsantrag wird im Zuge des Bauantragsverfahrens vom Vorhaben-
träger vorgelegt. 

    


